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VORWORT

Ekkehard Becker-Eberhard hat am 5.November 2022 sein siebzigstes Lebensjahr
vollendet. Dies ist Anlass für Kollegen und Kolleginnen des In- und Auslandes so-
wie Schüler und Schülerinnen, frühere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie
andere Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen, ihn mit der vorliegenden Festschrift
zu ehren. Sie alle bringen damit ihre ganz persönliche Verbundenheit und hohe
fachliche Wertschätzung zum Ausdruck.

Ekkehard Becker-Eberhard wurde 1952 in Oberhausen (Rheinland) geboren.
Seine Schulzeit beschloss er 1971 mit der Reifeprüfung am ehrwürdigen Städti-
schen Humboldt-Gymnasium Düsseldorf. Zum Wintersemester 1971/72 nahm er
an der Universität Düsseldorf das Studium der Geschichte und Pädagogik auf,
wechselte aber schon zum Sommersemester 1972 an die Rheinische Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn und begann dort das Studium der Rechts- und Politik-
wissenschaften. Am 7.Mai 1977 bestand er die Erste Juristische Staatsprüfung vor
dem Justizprüfungsamt beim Oberlandesgericht Köln. Bereits am 1. Juli 1977
nahm Ekkehard Becker-Eberhard den juristischen Vorbereitungsdienst im Bezirk
des Oberlandesgerichts Köln auf, den er am 17.Dezember 1979 mit der zweiten
Juristischen Staatsprüfung vor dem Landesjustizprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
abschloss. Schon am folgenden Tage begann der Jubilar seine Tätigkeit – zunächst
als Wissenschaftlicher Mitarbeiter, später als Hochschulassistent und zuletzt als
Oberassistent – am renommierten Institut für Zivilprozessrecht der Universität
Bonn bei Prof. Dr. Dr. h. c. Hans Friedhelm Gaul. Dort hatte Ekkehard Becker-
Eberhard bereits seit dem Wintersemester 1977/78 als Wissenschaftliche Hilfskraft
erste Einblicke in Forschung und Lehre gewinnen können. Aus der Zusammen-
arbeit mit dem damaligen Assistentenkollegen Eberhard Schilken entwickelte sich
eine lebenslange Freundschaft.

Am 30.November 1984 wurde Ekkehard Becker-Eberhard an der Rechts- und
Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bonn zumDoktor der Rechte pro-
moviert. In seiner viel beachteten Dissertationsschrift „Grundlagen der Kosten-
erstattung bei der Verfolgung zivilrechtlicher Ansprüche: zugleich ein Beitrag zum
Verhältnis zwischen materiell-rechtlichem und prozessualem Kostenerstattungs-
anspruch“ entwickelte er bis heute als grundlegend angesehene Überlegungen zum
materiellen und prozessualen Kostenausgleich. Ekkehard Becker-Eberhard hatte
zunächst mit dem Anwaltsberuf geliebäugelt, entschied sich dann aber für eine
akademische Laufbahn. Am 30.November 1990 wurde ihm von der Rechts- und
Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bonn die Lehrbefugnis für die
Fächer Bürgerliches Recht und Zivilprozessrecht erteilt. Grundlage hierfür war
seine tiefgründige rechtsdogmatische Arbeit „Die Forderungsgebundenheit der
Sicherungsrechte“. Meisterhaft strukturierte Ekkehard Becker-Eberhard darin die
Verknüpfung von Forderung und Sicherheit weit über das Akzessorietätsprinzip
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hinausgreifend zu einemModell der Zweckgemeinschaft unter Führung der Forde-
rung. Der Habilitationsvortrag behandelte das Thema der Zwangsvollstreckung aus
in Prozessstandschaft erstrittenen Vollstreckungstiteln. Nach Lehrstuhlvertretungen
in Osnabrück und Freiburg nahm Ekkehard Becker-Eberhard einen Ruf an die
Universität Leipzig an und wurde zum 1. April 1992 zum ordentlichen Professor
für Bürgerliches Recht und Zivilprozessrecht an der Juristenfakultät ernannt. Der
Umzug mit der Familie nach Leipzig war für ihn selbstverständlich. Welche Wert-
schätzung ihm in Leipzig entgegen gebracht wurde, lässt sich daran erkennen, dass
er 1993 zum ersten Dekan der wiedererrichteten Juristenfakultät gewählt wurde;
2002 übernahm er erneut das Amt des Dekans. Überhaupt hat sich Ekkehard
Becker-Eberhard in der akademischen Selbstverwaltung beispielgebend engagiert:
Bis heute ist er das Mitglied im Fakultätsrat mit der längsten Amtszeit, er war Mit-
glied im Akademischen Senat sowie im Hochschulrat der Universität Leipzig und
Vorsitzender der Ständigen Kommission zur Untersuchung von Vorwürfen wissen-
schaftlichen Fehlverhaltens der Universität Leipzig; in dieser Rolle konnte er zahl-
reiche Differenzen ausgleichend befrieden. Im Jahre 1995 erhielt Ekkehard Becker-
Eberhard einen sehr ehrenvollen Ruf auf die Professur für Bürgerliches Recht,
Zivilprozessrecht und Freiwillige Gerichtsbarkeit der Universität Erlangen-Nürn-
berg, den er zur großen Erleichterung der Leipziger Fakultät jedoch ablehnte. Als
Dekan trieb Ekkehard Becker-Eberhard nicht nur den zuweilen mühevollen Auf-
bau der Juristenfakultät entschieden voran; insbesondere die personelle Ergänzung
der Fakultät, ihre räumliche Unterbringung und die Gründung und Entwicklung
einer juristischen Bibliothek prägten die ersten Jahre. Ekkehard Becker-Eberhard
begründete im Zuge einer anwaltsorientierten Juristenausbildung das Institut für
Anwaltsrecht und übernahm die Aufgaben eines geschäftsführenden Direktors. Da-
von ausgehend hat er seine bereits zuvor entwickelten und anerkannten Konzepte
zu akademischen Seminaren auf Veranstaltungen zum Prozessrecht, zur außer-
gerichtlichen Streitbeilegung, zum anwaltlichen Berufsrecht und zur Rechtsgestal-
tung ausgerichtet, die nahezu ausnahmslos als „Seminarfahrten“ durchgeführt wur-
den und bei Studierenden sehr beliebt waren. Ohnehin waren die akademische
Lehre und der daraus erwachsene Kontakt zu Studierenden, später auch zu Dokto-
randen und Doktorandinnen, für Ekkehard Becker-Eberhard zentrales Anliegen
seines beruflichen Wirkens.

Darüber hinaus suchte Ekkehard Becker-Eberhard höchst erfolgreich Verbin-
dungen zur Praxis. Bereits 1993 war er Mitbegründer der Leipziger Juristischen Ge-
sellschaft und übernahm viele Jahre auch deren Vorsitz; zahlreiche prominente Vor-
tragende konnte er für das Leipziger Publikum gewinnen. Parallel dazu wirkte der
Jubilar als Mitherausgeber der Zeitschrift „Neue Justiz“, die namentlich juristische
Themen aufgreift, die im Beitrittsgebiet von besonderer Relevanz sind. Zudem be-
gleitete er die Entwicklung eines modernen Berufsbilds des Gerichtsvollziehers
durch eine intensive Vortragstätigkeit und mannigfache Publikationen. Insbeson-
dere aber hat Ekkehard Becker-Eberhard sich nachhaltig mit den Anliegen der
Rechtsanwaltschaft, insbesondere dem anwaltlichen Berufsrecht, befasst und sich
dazu mit Lehrveranstaltungen an der Juristenfakultät sowie in der Referendarsaus-
bildung engagiert. Wie sehr ihm der Anwaltsberuf am Herzen liegt, zeigte sich
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nach seiner Pensionierung, die er als Emeritierung versteht: sogleich hat Ekkehard
Becker-Eberhard seine Zulassung als Rechtsanwalt betrieben; zudem bleibt er der
Juristenfakultät mit Lehrveranstaltungen zum anwaltlichen Berufsrecht weiterhin
aktiv verbunden.

Nachdem sich die Juristenfakultät um das Jahr 2000 konsolidiert hatte, konnte sich
Ekkehard Becker-Eberhard noch stärker seinen rechtswissenschaftlichen Forschungs-
interessen zuwenden. Im Mittelpunkt standen und stehen neben den anwalts-
orientierten Themen namentlich zivilprozessuale Fragestellungen: Zu erwähnen ist
die Mitarbeit an dem von Rosenberg begründeten Lehrbuch zum Zwangsvoll-
streckungsrecht, das er in der im Jahre 2010 erschienenen 12. Auflage gemeinsam
mit seinem akademischen Lehrer Gaul sowie Freund und Kollegen Schilken in
zentralen Abschnitten betreut. Daneben stehen wichtige Kommentierungen, bei-
spielsweise des Familienverfahrensrechts im Großkommentar zur Zivilprozess-
ordnung von Wieczorek/Schütze und im Münchener Kommentar zur Zivilpro-
zessordnung, in dem er seit der 4. Auflage die die Klageerhebung betreffenden
Bestimmungen eindrucksvoll auf hohem wissenschaftlichem Niveau darstellt und
vertieft. Ekkehard Becker-Eberhards Arbeiten zu den Grundlagen des Zivilpro-
zessrechts werden anerkannt und geschätzt: Im Juni 2019 fanden sich Kollegen,
Vertreter von in Sachsen lokalisierter Gerichte und aus der Rechtsanwaltschaft,
frühere Mitarbeiter und Freunde ein zu seiner Abschiedsvorlesung, in der er wei-
terführende Gedanken zur Feststellungsklage mit dogmatischem Tiefgang beein-
druckend entfaltete. Im Jahre 2022 hielt Ekkehard Becker-Eberhard auf der Ta-
gung der Zivilprozessrechtslehrer einen vielbeachteten Vortrag zu „Wandlungen
des rechtlichen Gehörs“. Internationale Kontakte pflegte er insbesondere in die
Türkei.

Wir wünschen Ekkehard Becker-Eberhard weiterhin Gesundheit und Schaffens-
kraft. Ad multos annos!

Christian Berger
Burkhard Boemke

Hans Friedhelm Gaul
Lutz Haertlein

Bettina Heiderhoff
Eberhard Schilken
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